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$rrttlttifdie glätter für bie Perk|tatt
mit befonberer SSerüdfidjtiguttg ber

®unft im ^aubtuerf.
§erau§gegebett unter SKittuirfung fcljtueijerifdjer

Kunffljan&merler unb ïecfjniïer
bon palter genn-gjolMngljnuren.

©rptt fiir Me öfftiellen |Iublikationeit bee (Seroerbeoereine.

DffiaieHeg mtb oMtgatorifcfjeci Crgau beb Slorg. ©d)miebe= «nb SffiagnenneifterBereinb.

©rfdjeint je ©amStagS unb foftet per ©entefter g-r. 3.60, per 3af)r gr. 7.20.
Snferate 20 ©tS. per lfbattige fßetttjeile, bei größeren Stufträgen

entfpre^enben »tabatt. ' V

^iteirij, ben 4, 3mtm»r 1902.

|Ucu» bn« ^nge ntdft feiten will,
Helfen weben Sidjt nari; frill'.

ieefdfiebe«ee.

töautoefen in ^ürief). gär
bie mit bett Sßaffermerfen $ug
gemeinfam gu unterneljmenbe
gaffung unb Ableitung bon
Quellen im liorgetljale
wirb bom ©rofjen ©tabtrate
$ürict) ein Krebit bon 60,000

grauten unb für bie Srmerbung bon Sanb mit gwei
Quellengruppen bei 53aar unb für bie gaffung unb 9lb*
leitung ber (enteren ein Krebit oon 30,000 gr. nad)=
gefacht.

— Ser SSauborftanb I wirb ermächtigt, bie Sief»
Bauarbeiten für bie griebljofermeiterung "tm ©itjlfelb
unb bie Eteuanlage beg griebljofeg im Sngenbülfl burd)
Slrbeitglofe in IRegie augfülfren gu laffen.

Sie Sirettioit beg beritifitjen Kunftmufeutttê hat,
infolge ber gugefaüenen Srbfdjaft geller, bem Srbauer
beg Wufeumg, ?Ird)itett ©tettler laut „Qberl. SSolföbl."
ben Auftrag erteilt, für eine Srmeiterung beg ©ebäubeg
naef) SBeften unb Dften auf bem eigenen Serrain fßläne
«nb Koftenboranfcfjläge augguarbeiten. @g tonnen auf
biefe Sßeife acht ©öle gewonnen werben. Sie fDîufeumg»
oehöcbe gälflt babei auf finangielle ätiitmirtung bon
©taat uttb Surgergemeinbe, ba bag ißermädjtnig beg

|>errn geller nicht augreichen mürbe, um bie totere
boraug gu beftreiten.

Sie SottljaEe > SöaugefeHfitjaft ©t. ©aHett Çat am
SJtontag abenb befcfyloffen, ben 23au an bie §anb gu
nehmen, ba bie Unternehmung alg gefiebert gu be=

trauten fei.
Uteue ©agfabrifett int Danton gftricb. Sie ©emeinbe

Dbfelben hatte in gahlreiçh befugter Sßerfammlung
befdhloffen, eg fei ber ©emeinberat beboHmädjtigt, in
SSerbinbung mit ben SSeprben bon. Slffoltern unb
^ebingen einem Kougeffiongbertrag mit ber girma
Etotlfenbad) & Sie. in Sern gmedg Sinfülfcung ber
©agbeleudjtung beigutreten.

Sie Sorffdhaft IRüfdjliton will ftth an bag ®ag=
wert Sljalweit anfdjliefjen.

©(ttulfjauSbau Sörugg. 9tad) ben gufammenftellungen
beg $od)bauamteg hat ber Sîeubau ber lanbwirtfdiaft*
lidhen SSinterfdjule gr. 259,000 gefoftet.

Sie fatholifchc Kirtftgemeiube SBeinfelbett bat am
22. Seg. nad) bem Slntrag ber ISautommiffton bef^loffeen,
alg Saupla^ für iljre'neue Kirc&e bie SBiefe beg

Statthalter $ebtiug gegenüber bem griebljof angu»
taufen.

gabrifbauten in Scretibiitgett. Ser SBieberaufbau
beg abgebrannten gabritteileg ber Kammgarnfpinnerei
foil mit Slnfattg 9ftärg beginnen unb bie gabrit burdj
Srrit^tung einer gär ber ei bebeutenb bergröfjert werben.

Kantottale SSafferjittfe. gür ben Kanton © t. © a 11 e n
ift bie Slnnaljme beg gürdterifdjen SBafferbaugefe|eg
nidht olpte Sebeutung. ©eit 1. ganuar 1894 befielt ein
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Praktische Kliitter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
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5 ^ entsprechenden Rabatt.

Zürich, den 4. Januar tlSVS

Men,» das Ange nicht sehen will,
Helfen weder Ktcht nach KriN'.

Verschiedenes.

Bauwesen in Zurich. Für
die mit den Wasserwerken Zug
gemeinsam zu unternehmende
Fassung und Ableitung von
Quellen im Lorzethale
wird vom Großen Stadtrate
Zürich ein Kredit von 60,000

Franken und für die Erwerbung von Land mit zwei
Quellengruppen bei Baar und für die Fassung und Ab-
leitung der letzteren ein Kredit von 30,000 Fr. nach-
gesucht.

— Der Bauvorstand I wird ermächtigt, die Tief-
bauarbeiten für die Friedhoferweiterung im Sihlfeld
und die Neuanlage des Friedhofes im Enzenbühl durch
Arbeitslose in Regie ausführen zu lassen.

Die Direktion des bernischen Kunstmuseums hat,
infolge der zugefallenen Erbschaft Feller, dem Erbauer
des Museums, Architekt Stettler laut „Oberl. Volksbl."
den Auftrag erteilt, für eine Erweiterung des Gebäudes
nach Westen und Osten auf dem eigenen Terrain Pläne
und Kostenvoranschläge auszuarbeiten. Es können auf
diese Weise acht Säle gewonnen werden. Die Museums-
behörde zählt dabei auf finanzielle Mitwirkung von
Staat und Burgergemeinde, da das Vermächtnis des
Herrn Feller nicht ausreichen würde, um die Annexe
daraus zu bestreiten.

Die Tonhalle > Baugesellschaft St. Gallen hat am
Montag abend beschlossen, den Bau an die Hand zu
nehmen, da die Unternehmung als gesichert zu be-
trachten sei.

Neue Gasfabriken im Kanton Zürich. Die Gemeinde
Obfelden hatte in zahlreich besuchter Versammlung
beschlossen, es sei der Gemeinderat bevollmächtigt, in
Verbindung mit den Behörden von Affoltern und
Hedin g en einem Konzessionsvertrag mit der Firma
Rothenbach ck Cie. in Bern zwecks Einführung der
Gasbeleuchtung beizutreten.

Die Dorfschaft Rüschlikon will sich an das Gas-
werk Thalweil anschließen.

Schulhansbau Brugg. Nach den Zusammenstellungen
des Hochbauamtes hat der Neubau der landwirtschaft-
lichen Winterschule Fr. 259,000 gekostet.

Die katholische Kirchgemeinde Weinfelden hat am
22. Dez. nach dem Antrag der Baukommission beschlosseen,

als Bauplatz für ihre neue Kirche die Wiese des

Statthalter Hebting gegenüber dem Friedhof anzu-
kaufen.

Fabrikbauten in Derendingen. Der Wiederaufbau
des abgebrannten Fabrikteiles der Kammgarnspinnerei
soll mit Anfang März beginnen und die Fabrik durch
Errichtung einer Färberei bedeutend vergrößert werden.

Kantonale Wasserzinse. Für den Kanton S t. G allen
ist die Annahme des zürcherischen Wasserbaugesetzes
nicht ohne Bedeutung. Seit 1. Januar 1894 besteht ein
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ïantonateg ©efejj, buret) weldjeg famtliche SBafferwerïe,
bie fid) nid)t auf einen priüatred)tlid)en ®itet ftüfjen
ïonnen, bem gefepchen Sßafferging unterworfen werben,
©egen biefe SSeftimmung machen nun nachträglich, b. h.
in bem ^eitpunîte, ba bie Regierung bie Stbgaben ein»

gießen Witt, bie ft. gattifdEjan 2Safferwertgbefi|er fÇront,
Oertangen, baff nur biejenigen Söerfe al? jinêpfïidbtig
erïtârt' werben, welche feit bem Snfrafttreten beg ©e»

fejjeg bie Songeffion erworben tjaben, ober benen gegen»
über ber Staat augbrüdlid) ben 93egug eineg SSa'ffer»

ginfeg Oorbetjatten bat. ©g ift bie betreffenbe petition
in ber testen ©roiratgfiljung einer Sotnmiffion gitr
fßrüfung unb ^Begutachtung gugewiefen warben. 3war
befteht wenig 9tugfid)t, bajj biefetbe unb mit ibr bag
fßtenum beg ©rofjen Sîateg ben SBafferwerfbefihern gu
SBilten fein werbe, unb bag 93ol! wollte wobt erft red)t
nidjtg baOott wiffen, bab eingetnen Snbuftrietten auf
3eit unb ©wigfeit bie Stugbeutung öffentlicher ©ewäffer
übertaffen bliebe, obtte bab fie bem Staate einen ge=
wiffen Tribut gu entrichten hätten. 3" einigen $iw»
geffen tann eg unter Llmftänben ja tommen. 3n ber
£>auptfa'd)e aber bat fid) bag Santonggeridit bereitg auf "

ben Stanöpunft ber Regierung geftettt.

Heber Haftung für eine 2lcethïenpë«®jpïofion febreibt
man ber „3ürd)er fßoft" aug Saufanne: 9(m Stbenb
beg 24. gebruar 1900 war ber im Setter beg SBein»

bänbterg fRet) in Saufanne untergebrachte Stcettjlengaë»
Slpparat aug Slnlaff feiner Steinigung burd) ben Süfer
ejçptobiert unb batte bem teueren fo fdjwere fBerlejjungen
beigebracht, bab er .70,% feiner Slrbeitgfräfte einbüßte.
@r belangte feinen ®ienftherrn unter Anrufung beg
Strtifetg 67 beg Dbligationenred)tg auf 93egahlung einer
©ntfdjäbigung bnn 25,000 f$r. ®iefer erhob einerfeifg
bie@inrebe beg Setbftoerfd)uIbeug, anberfeitg üerfüubigte
er bem Snftattateur Sfog, ber ihm ben Apparat üerfauft
unb montiert hatte, ben Streit, wag biefen beranlafjte,
feinerfeitg eine Streitbertüubigung gegenüber ber 9tce»

tblengaggefetlfchaft fjßruntrut, bie ihm ben Stppurat ge»
liefert hatte, borgunehmen. ®ag Waabttänbifche Santoug»
geridjt fprach bem Stöger eine @ntfd)äbigung oon $r.
12,000 gu, wieg aber ben Stegrefianfprud) beg ©etlagteu
gegenüber bem Snftatlateur atg unbegrünbet ab, worauf
fowoht ber Stager wie ber SBeflagte an bag tBunbëg»

gericht appellierten. SDiefeg fprach ftc^ fotgenbermaben
aug:

®a ber Stöger fein 93egetjren nicht barauf grünbet,
bab bem 93e!tagten irgenb ein 58erfd)ulben gur Saft
falte, fo ift tebigtich gu unterfuchen, ob ber ©agapparat
im Sinne beg Slrtiîetg 67 beg Dbtigutionenrechtg fich
atg ein Sßerf barftette, beffen ffiigentümer für benjenigen
Schaben gu haften bat, ben eg infolge mangelhafter
Unterhaltung ober fehlerhafter ülntage ober ©rfteltung
oerurfacht. ®ieg ift gu bejahen. Stun ift nach bem

©utadjten ber Sadjberftönöigen bie ©jptofion baburd)
herbeigeführt worben, bab ber Stager bei ber Vornahme
feiner Sîeinigunggarbeit ein offeneg Sicht üerwenbete.
SDaraug fann ihm jeboch fein Vorwurf gemacht werben,
weil et fich tebigtich an bag burdj bie Stngefteltten beg

Snftaltateurg ihm gegebene 93eifpiet gehatten hat. ®ie
eigentliche Urfadje gu bem Unfall ift nach ber bereitg
erwähnten ©jpertife barin gu fudjen, bab ber ©ag»

generator in einem Setter untergebracht unb berart
aufgefteltt war, bab wan gut Vornahme ber Sîeinigungg»
arbeiten nicht nur etueg Sichteg beburfte, foitbern baff
hiebei aud) Suft mit bem Slcetplen fid) mifd)en tonnte.
®er burd) ben Stöger erlittene Schaben ift fomit auf
eine fehlerhafte Intage beg Sßerteg gurüdguführen. $iefür
hat bem in erfter Sinie üerantworttidjen ©igeritümer
Wieberum ber ^nftaltateur gu haften, ba er nicht, wie
bie tautonate Snftang angenommen, bei ber Sieferung
beg Stpparateg nur atg Stettbertreter ber Stcetplengag»
gefeltfchaft Sßruntrut geljanbelt, fonbern ben SSerfauf
im eigenen Stamen unb für eigene ^Rechnung abgefd)loffen
hat. ®ag für bie Sonftruttion beg Slpparateg gewählte
Spftem war, wie bent ©utactjten ber gugegogenen Sad)=
üerftänbigeu gu entnehmen ift, atterbingg eineg ber am
wenigften gefährtid)en, aber bie in ben jßrofpetten ber
©efeftfchaft enthaltene SBerfidjerung, bie ^anbhabung
ihrer Apparate fei, aud) unter 3"â"9 bon Sicht, Oöttig
gefahrlog, hat, wie bie gotge gelehrt, fich atg unrichtig
erwiefen unb Sadje beg ^nftattateurg wirb eg nun fein,
fid) begwegen mit ber ©efettfdjaft, auf beren S3erficher»

ungert baùenb, er ben Slpparat an einen ungeeigneten
Ort aufgefteltt hat, augeinanber gu fejjett.

®a bem Sunbeggericht bie bem Stöger bitreh bie

îantonale Snftang gugefprochene ©ntfehäbigung atg aug»

^r/77ûr/wre/7/a6r//r
Filiale (1er Armaturen- und Maschinenfabrik, A.-G., vormals J. A. Hilpert, Nürnberg. 1574
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kantonales Gesetz, durch welches sämtliche Wasserwerke,
die sich nicht auf einen privatrechtlichen Titel stützen
können, dem gesetzlichen Wasserzins unterworfen werden.
Gegen diese Bestimmung machen nun nachträglich, d. h.
in dem Zeitpunkte, da die Regierung die Abgaben ein-
ziehen will, die st. gallischen Wasserwerksbesitzer Front,
verlangen, daß nur diejenigen Werke als zinspflichtig
erklärt werden, welche seit dem Inkrafttreten des Ge-
setzes die Konzession erworben haben, oder denen gegen-
über der Staat ausdrücklich den Bezug eines Wasser-
zinses vorbehalten hat. Es ist die betreffende Petition
in der letzten Großratssitzung einer Kommission zur
Prüfung und Begutachtung zugewiesen worden. Zwar
besteht wenig Aussicht, daß dieselbe und mit ihr das
Plenum des Großen Rates den Wasserwerkbesitzern zu
Willen sein werde, und das Volk wollte wohl erst recht
nichts davon wissen, daß einzelnen Industriellen auf
Zeit und Ewigkeit die Ausbeutung öffentlicher Gewässer
überlassen bliebe, ohne daß sie dem Staate einen ge-
wissen Tribut zu entrichten hätten. Zu einigen Pro-
zessen kann es unter Umständen ja kommen. In der
Hauptsache aber hat sich das Kautonsgericht bereits auf '

den Standpunkt der Regierung gestellt.

Neber Haftung für eine Acetylengas-Explosion schreibt
man der „Zürcher Post" aus Lausanne: Am Abend
des 24. Februar 1900 war der im Keller des Wein-
Händlers Rey in Lausanne untergebrachte Aeetylengas-
Apparat aus Anlaß seiner Reinigung durch den Küfer
explodiert und hatte dem letzteren so schwere Verletzungen
beigebracht, daß er 70 "/<> seiner Arbeitskräste einbüßte.
Er belangte seinen Dienstherrn unter Anrufung des
Artikels 67 des Obligationenrechts auf Bezahlung einer
Entschädigung vnn 23,000 Fr. Dieser erhob einerseits
die Einrede des Selbstverschuldens, anderseits verkündigte
er dem Installateur Jsoz, der ihm den Apparat verkaust
und montiert hatte, den Streit, was diesen veranlaßte,
seinerseits eine Streitverküudigung gegenüber der Are-
tylengasgesellschast Pruntrut, die ihm den Appurat ge-
liefert hatte, vorzunehmen. Das waadtländische Kantons-
gericht sprach dem Kläger eine Entschädigung von Fr.
12,000 zu, wies aber den Regreßanspruch des Beklagten
gegenüber dem Installateur als unbegründet ab, worauf
sowohl der Kläger wie der Beklagte an das Bundes-

gericht appellierten. Dieses sprach sich folgendermaßen
aus:

Da der Kläger sein Begehren nicht darauf gründet,
daß dem Beklagten irgend ein Verschulden zur Last
falle, so ist lediglich zu untersuchen, ob der Gasapparat
im Sinne des Artikels 67 des Obligutionenrechts sich

als ein Werk darstelle, dessen Eigentümer für denjenigen
Schaden zu haften hat, den es infolge mangelhafter
Unterhaltung oder fehlerhafter Anlage oder Erstellung
verursacht. Dies ist zu bejahen. Nun ist nach dem

Gutachten der Sachverständigen die Explosion dadurch
herbeigeführt worden, daß der Kläger bei der Vornahme
seiner Reinigungsarbeit ein offenes Licht verwendete.
Daraus kann ihm jedoch kein Vorwurf gemacht werden,
weil er sich lediglich an das durch die Angestellten des

Installateurs ihm gegebene Beispiel gehalten hat. Die
eigentliche Ursache zu dem Unfall ist nach der bereits
erwähnten Expertise darin zu suchen, daß der Gas-
generator in einem Keller untergebracht und derart
aufgestellt war, daß man zur Vornahme der Reinigungs-
arbeiten nicht nur eines Lichtes bedürfte, sondern daß

hiebei auch Luft mit dem Acetylen sich mischen konnte.
Der durch den Kläger erlittene Schaden ist somit auf
eine fehlerhafte Anlage des Werkes zurückzuführen. Hiefür
hat dem in erster Linie verantwortlichen Eigentümer
wiederum der Installateur zu haften, da er nicht, wie
die kantonale Instanz angenommen, bei der Lieferung
des Apparates nur als Stellvertreter der Acetylengas-
gesellschaft Pruntrut gehandelt, sondern den Verkauf
im eigenen Namen und für eigene Rechnung abgeschlossen

hat. Das für die Konstruktion des Apparates gewählte
System war, wie dem Gutachten der zugezogenen Sach-
verständigen zu entnehmen ist, allerdings eines der am
wenigsten gefährlichen, aber die in den Prospekten der

Gesellschaft enthaltene Versicherung, die Handhabung
ihrer Apparate sei, auch unter Zuzug von Licht, völlig
gefahrlos, hat, wie die Folge gelehrt, sich als unrichtig
erwiesen und Sache des Installateurs wird es nun sein,

sich deswegen mit der Gesellschaft, auf deren Versicher-

ungeu bauend, er den Apparat an einen ungeeigneten
Ort ausgestellt hat, auseinander zu setzen.

Da dem Bundesgericht die dem Kläger durch die

kantonale Instanz zugesprochene Entschädigung als aus-

l?ilials à- ármatnrsli- uucl Uaselàsukîà'ik, vormals >1. à. Hilpert, Mrlibsrx. lS74
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reicßenb erfdßien, tourbe beffen Serufung alg unbegrünbet
abgewiefen, hingegen ber fftegreßanfprucß beg Seflagten
gegenübet bem 3nftaIIateur 3fog gutgeheißen. Sie
9Xcett)Iengefenfd^aft hatte ftd} bot bem toaabtIänbifdt>en
©ericßt nidjt in ben fßrogeß dnlaffen wollen unb wirb
nun an ißrem SCßoßnfiß im Santon Sem belangt werben
müffen.

Ser jRiitïgaiig ber ScßmeHetipreife geigt fich, wie bag
„berliner Sagbtatt" mitteilt, in bem Augfalle einet
Submiffion bet Sübecf-Sücßener Saßn über 20,000 Stüct
gicßten SKormalfchwellen gut Sommerliefetung 1902,
welche am 25. Segember ftattfanb. Ser äftinbeftförbembe,
ein Sübecfer Spebiteur, erhielt beit Snfcßlag mit 9JU.
2.83 pro Stüct ftei Sübecfer ScßweHentränfanftalt, gegen
3JÎI. 3. 55 im Sorjaßre. 3tecßuet man für ißrobifion unb
Srangportfoftén ber Anlieferung minbefteng 17ißfg. unb,
ba bie Sieferungen feewärtg erfolgen, gracßt unb Affe»
îurang bon Söniggberg 36 Sfg., Gängig 41 Sfg. ober
SWemel 46 Sfg., fo fteden fid) bie Serfaufgpre'ife auf
9Wl. 2.25 ab Sager gegen ÜJff. 2.97 im Vorjahre; ber
Südgang betrögt alfo ca. 25%. („6ont. §olggtg.")

Ser Haltettifdje Senat hat mit 81 gegen 5 Stimmen
bieSorlage über ben Sau ber gufaßrtglinien gum
Simplontunnel angenommen.

fRjefen«5luPauttt tm gricftßal. Sefctßin würbe im
©emeinbebamt gttenthal ein fRiefett=Nußbaum gefällt.
Ser Stamm allein mißt 4 in® unb ber gange Säum
hatte eine Sänge oon 30 m. Ser Saum würbe berfauft
um bie Summe bon 300 gr. ©g ift gewiß im weiten
Umfreig lein folget Saum meïjr gu finben.

©in Nußbaum, wie er feiten meßt gu finben ift,
Würbe legtet Sage in ©amfen ($t. SBallig) gefällt.
Set Stamm beg ßtiefenbaumeg mißt 3 m® 3nßalt; bie

Aefte ergaben einen Holgertrag bon über 7 Slafter (bei
1 m Scßeiterlänge). Sag Alter biefeg Siefenbaumeg
mag fidh ungefähr auf 200 3aßre erftrecfen. Ser Stamm
tbitb mit anbern in biefer ©egenb getauften „Soßen"
an ein Han&dgßaug nach Seutfcßlatib trangportiert
werben.

t 5lrchUé!t griß Semt itt Sßuu ftarb nach fdjwerec
®ranfßeit am 24. Segember. ffir war SJlitglieb beg

bernifcßen ©roßen fftateg.

Sie Stabt SHeSbaben hat mit ber Aftiengefellfchaft
Siemeng & folgte einen Sertrag über bie ©rricßtung
eineg Dgonwerleg abgefeßloffen. Siefe Anlage, bie

erfte in Seutfcßlanb, foil bägu bienen, bag für bie Stabt
beftimmte Srintwaffer feimfeei gu machen.

Stafferoerforgutig für Apuliett. Sie Soften hat bag
Sauamt auf 260 «Millionen fronten berechnet, alfo auf
60 SDtillionen mehr, alg ber Suegfanal feiner 3d* ge=

foftet hat. Siefe Serforgung Sübitalieng mit Staffer
wirb feßon feit 3aßren, namentlich feit 1868, bedangt.

ßanbelt fich barum, ber Sebölferung Apulieng einen
Seil — nämlich 2440 Setunbenliter — beg SSafferg
beg auf ber anbern Seite (SBeftabßang) beg Apennin
entfpringenben gluffeg Sele gugufüßren. Um bag be»

Wirten gu föünen, muß bag ©ebirge bureßftoeßen werben
unb gwar nach Öem leßten ißlane beg ftaatlichen Sau»
atateg mit einem in ßapofele (418 m über bem ÜJteere)

beginitenben Sunnel bon 12,73 km Sänge
Später ift bann ein Sunnel bon 4,75 km Sänge

auggufüßren, alle borgefeßenen Sunnelg gufammen meffen
75 km. Sie ben brei Sßrobingen Sari=Secce unb goggia
gemeinfame Hauptleitung mißt 262 km unb bie Ab»

gweigungen nach &en eingelnen ©emeinben uinfaffen
(oßne bie Seitungen im Innern ber ©emeinben) weitere
1398 km. 3m gangen haben wir alfo eine Sänge bon
1660 km, gleich ber ©ifenbaßnbiftang bon ©enf nach

Seggio bie ©alabriä. ßeineg ber anberortg befteßenbeu

ähnlichen SBerte reicht an biefeg fßrojett ßeran. Sie
«(tarifer Sßuig=3Bafferleitung mißt 131, bie für Sonbon
geplante 260 unb bièjentge beg Serino für Neapel 82 km
(big gur Stabt).

Ser bor turgem in Auftralien erftetlte unb alg ber
größte ber SCBelt gepriefene Aquäbutt ßat eine Augbeßnung
üon 552 km, gleich einem Srittel beg Acquidotto
pugliese. Son ben 1660 km beg leßteren werben 372
alg gemauerte offene Kanäle unb 1288 in Sößren er»

ftellt. 89 meift aug beni ©eftein auggeßauene große
äöafferbebälter müffen bie regelmäßige Sieferung beg

Söafferg fießern. 3m gangen werben 218 ©emeinben
mit Staffer oerforgt, beh 17 ßößer alg bie Hauptleitung
gelegenen Drtfdßaften wirb eg bureß H^bß^afcßinen gu=

geführt.

bem grdjluctjcx*. ffiutbrlttnmtölrlrttt,
Sie unter ber ginna ©eßweig. Stagen» unb S5ßagong=

gabrit A.=®., bormalg ©eißberger & Sie., in
befteßenbe AttiengefeUfcßaft ßat in ber ©eneralberfamm«
lung bom 23. 9îobember 1901 ißre Statuten rebibiert,
woibureß bie früßer publizierten Sßatfacheti folgenbe
Aenberungen erleiben : Sie $irma ber ©efellfchaft lautet
nun : Sdjwetjer. 33ßagon8<®abrif A.<®. itt Sdjlierett unb
begwecEt bie gewerbgmäßige gabritatiou bon Sollmaterial
für SormaI=, Scßmalfpur=, Straßen» unb anbere Saßnen,
bon Seftanbteilen für Sujug» unb Saftwagen unb bon
Sßotörwagen aller Art. Surcß Sefcßluß beg Serwaltuugg»
rateg töitnen aueß anbere berwanbte ©efdßäftggweige
einbegogen werben. Sag ©runbïapital beträgt 1,200,000
fÇranïen, eingeteilt in 1200 auf ben 3nßaber lautenbe
Stammaltien à 1000 gr. Sagfelbe lann auf 1,800,000
granlen erßößt werben bureß Auggabe gweier Serien
boit je 600 unter fich in gleichen Sedßten fteßenben
Srioritätgattien auf ben Snßaber bon je 500 gr. Ser
Serwaltunggrat ift ermächtigt, bagfßrioritätgaltienlapital
gang ober gur Hälfte in bem ißm geeignet fdßeinenben

3eitpuulte gur ©mmiffion gu bringen unb bie ^eicßnungg»
bebingungen feftgufeßeit. Ser Serwaltunggrat erteilt für
bie ©efellfchaft rechtgberbinblkße Unterfcßriften unbißro»
füren ; bie Sireftion bertritt bie ©efellfchaft nach außen,
beren SJlitglieber füßren Unterfcßrift. Sie ©efellfchaft
wirb nur bureß bie folleftibe Unterfdßrift bon je gwei

«Berechtigten berpflicßtet. Safpar unb Sobert ©eißberger

finb auè ber Sireftion auggefdßiebeu, unb eg finb bamit
beren Unterfcßriften erlofcßen. $u einem SOtitgliebe ber

Sireftion ift ernannt 3ofepß toeß, beffen bigßerige

ißrofura erlifcßt, unb gum Selegierten beg Serwaltungg»
rateg ©onrab 3ennß--3ennß in Sßalweil; beibe geießnen

unter fid) ober mit einem ber übrigen Serecßtigten
foHeftio.

3nßaber ber girma 6. StiiHer-Dberer itt Safel ift
(Sari 9JtûHer=0berer. fßarfettfabrif, meeßan. Scßreinerei
unb 3ttuuierei. ÜJtiffiongftraße 64.

Unter ber girma Sucßeli & Sößtte, Hbl#aren>
fabrif Samen (normals grg. Storfntann) in Samen
ßaben Xaber Sucßeli unb beffen Sößne Alois unb Xaber

Sucßeli in Sarhen eine Sotleltibgefellfchaft eingegangen,

gabriîation bon Spegialartifeln für Äunft» unb Hanbelg»

gärtnerei ebent. gènfterfabrifation.

gfragett.
NB. »«vkiittfft-t »«0 3tfbeit«B*r«üte »«ben

unter biefe lubrtf nixtfl nufeenomm««.

880, SBer fûbrijiert unb liefert biaigft §nnb» unb Aeifeloffern
in öerfebiebenen formen unb ©roßen unb tonnte jugleid) mit illuftrierter
«Preislifte bienen?
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reichend erschien, wurde dessen Berufung als unbegründet
abgewiesen, hingegen der Regreßanspruch des Beklagten
gegenüber dem Installateur Jsoz gutgeheißen. Die
Acetylengesellschaft hatte sich vor dem waadtländischen
Gericht nicht in den Prozeß einlassen wollen und wird
nun an ihrem Wohnsitz im Kanton Bern belangt werden
müssen.

Der Rückgang der Schwellenpreise zeigt sich, wie das
„Berliner Tagblatt" mitteilt, in dem Ausfalle einer
Submission der Lübeck Büchener Bahn über 20,000 Stück
FichtemNormalschwellen zur Sommerlieferung 1902,
welche am 25. Dezember stattfand. Der Mindestfördernde,
ein Lübecker Spediteur, erhielt den Zuschlag mit Mk.
2.83 pro Stück frei Lübecker Schwellentränkanstalt, gegen
Mk. 3. 55 im Vorjahre. Rechnet man für Provision und
Transportkosten der Anlieferung mindestens 17 Pfg. und,
da die Lieferungen seewärts erfolgen, Fracht und Asse-
kuranz von Königsberg 36 Pfg., Danzig 41 Pfg. oder
Memel 46 Pfg., so stellen sich die Verkaufspreise auf
Mk. 2.25 ab Lager gegen Mk. 2.97 im Vorjahre; der
Rückgang beträgt also ca. 25 "/». („Cont. Holzztg.")

Der italienische Senat hat mit 81 gegen 5 Stimmen
die Vorlage über den Bau der Zufahrtslinien zum
Simplontunnel angenommen.

Riesen > Nußbaum im Frickthal. Letzthin wurde im
Gemeindebann Jttenthal ein Riesen-Nußbaum gefällt.
Der Stamm allein mißt 4 m" und der ganze Bäum
hatte eine Länge von 30 in. Der Baum wurde verkauft
um die Summe von 300 Fr. Es ist gewiß im weiten
Umkreis kein solcher Baum mehr zu finden.

Ein Nußbaum, wie er selten mehr zu finden ist,
wurde letzter Tage in Gam sen (Kt. Wallis) gefällt.
Der Stamm des Riesenbaumes mißt 3 ir^ Inhalt; die

Aeste ergaben einen Holzertrag von über 7 Klafter (bei
1 m Scheiterlänge). Das Alter dieses Riesenbaumes
Mag sich ungefähr auf 200 Jahre erstrecken. Der Stamm
tvird mit andern in dieser Gegend gekauften „Tötzen"
an ein Handelshaus nach Deutschlaud transportiert
werdetl.

f Architekt Fritz Senn in Thun starb nach schwerer

Krankheit am 24. Dezember. Er war Mitglied des

bernischen Großen Rates.

Die Stadt Wiesbaden hat mit der Aktiengesellschaft
Siemens ck Halske einen Vertrag über die Errichtung
eines Ozonwerkes abgeschlossen. Diese Anlage, die

erste in Deutschland, soll dazu dienen, das für die Stadt
bestimmte Trinkwasser keimfrei zu machen.

Wasserversorgung für Apulien. Die Kosten hat das
Bauamt auf 260 Millionen Franken berechnet, also auf
60 Millionen mehr, als der Suezkanal seiner Zeit ge-
kostet hat. Diese Versorgung Süditaliens mit Wasser

wird schon seit Jahren, namentlich seit 1868, verlangt.
Es handelt sich darum, der Bevölkerung Apuliens einen
Teil — nämlich 2440 Sekundenliter des Wassers
des aus der andern Seite (Westabhang) des Apennin
entspringenden Flusses Sele zuzuführen. Um das be-

wirken zu können, muß das Gebirge durchstochen werden
und zwar nach dem letzten Plane des staatlichen Bau-
aMtes mit einem in Caposele (418 m über dem Meere)
beginnenden Tunnel von 12,73 km Länge

Später ist dann ein Tunnel von 4,75 km Länge
auszuführen, alle vorgesehenen Tunnels zusammen messen
75 km. Die den drei Provinzen Bari-Lecce und Foggia
gemeinsame Hauptleitung mißt 262 km und die Ab-
zweigungen nach den einzelnen Gemeinden umfassen
(ohne die Leitungen im Innern der Gemeinden) weitere
1398 Km. Im ganzen haben wir also eine Länge von
1660 Km, gleich der Eisenbahndistanz von Gens nach
Reggio die Calabriä. Keines der anderorts bestehenden

ähnlichen Werke reicht an dieses Projekt heran. Die
Pariser Dhuis-Wasserleitung mißt 131, die für London
geplante 260 und diejenige des Serino für Neapel 82 km
(bis zur Stadt).

Der vor kurzem in Australien erstellte und als der
größte der Welt gepriesene Aquädukt hat eine Ausdehnung
von 552 km, gleich einem Drittel des àguiàvtto
punisse. Von den 1660 km des letzteren werden 372
als gemauerte offene Kanäle und 1288 in Röhren er-
stellt. 89 meist aus deni Gestein ausgehauene große
Wasserbebälter müssen die regelmäßige Lieferung des

Wassers sichern. Im ganzen werden 218 Gemeinden
mit Wasser versorgt, den 17 höher als die Hauptleitung
gelegenen Ortschaften wird es durch Hedemaschinen zu-
geführt.

Aus dem Schweizer. Oundelsamtsblatt.
Die unter der Firma Schweiz. Wagen- und Wagons-

Fabrik A.-G., vormals Geißberger à Cie., in Zürich
bestehende Aktiengesellschaft hat in der Generalversamm-
lung vom 23. November 1901 ihre Statuten revidiert,
wodurch die früher publizierten Thatsachen folgende
Aenderungen erleiden: Die Firma der Gesellschaft lautet
nun: Schweizer. Wagons-Fabrik A.-G. in Schlieren und
bezweckt die gewerbsmäßige Fabrikation von Rollmaterial
für Normal-, Schmalspur-, Straßen- und andere Bahnen,
von Bestandteilen für Luxus- und Lastwagen und von
Motorwagen aller Art. Durch Beschluß des Verwaltungs-
rates können auch andere verwandte Geschäftszweige
einbezogen werden. Das Grundkapital beträgt 1,200,000
Franken, eingeteilt in 1200 auf den Inhaber lautende
Stammaktien ü 1000 Fr. Dasselbe kann auf 1,800,000
Franken erhöht werden durch Ausgabe zweier Serien
von je 600 unter sich in gleichen Rechten stehenden

Prioritätsaktien auf den Inhaber von je 500 Fr. Der
Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Prioritätsaktienkapital
ganz oder zur Hälfte in dem ihm geeignet scheinenden

Zeitpunkte zur Emmission zu bringen und die Zeichnungs-
bedingungen festzusetzen. Der Verwaltungsrat erteilt für
die Gesellschaft rechtsverbindliche Unterschriften und Pro-
kuren; die Direktion vertritt die Gesellschaft nach außen,
deren Mitglieder führen Unterschrift. Die Gesellschaft

wird nur durch die kollektive Unterschrist von je zwei
Berechtigten verpflichtet. Caspar und Robert Geißberger
sind aus der Direktion ausgeschieden, und es sind damit
deren Unterfchristen erloschen. Zu einem Mitgliede der

Direktion ist ernannt Joseph Koch, dessen bisherige
Prokura erlischt, und zum Delegierten des Verwaltungs-
rates Conrad Jenny-Jenny in Thalweil; beide zeichnen

unter sich oder mit einem der übrigen Berechtigten
kollektiv.

Inhaber der Firma C. Müller-Oberer in Basel ist

Carl Müller-Oberer. Parkettfabrik, mechan. Schreinerei
und Zimmerei. Missionsstraße 64.

Unter der Firma X. Bucheli ck Söhne, Holzwaren-
fabrik Sarnen (vormals Frz. Stockmann) in Sarnen
haben Xaver Bucheli und dessen Söhne Alois und Xaver

Bucheli in Sarnen eine Kollektivgesellschaft eingegangen.

Fabrikation von Spezialartikeln sür Kunst- und Handels-

gärtnerei event. Fènsterfabrikation.

Aus der Prams - Fur die Prams.
Frage«.

M. «erkauf»-, Tausch- und Arbeitsgesuche werden

unter diese Rubrik uicht aufgenommen. '

»«0. Wer fabriziert und liefert billigst Hand- und Reisekoffern

in verschiedenen Formen und Größen und könnte zugleich mit illustrierter
Preisliste dienen?
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